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Auf Ihren mit Schreiben vom 05.06.2013 übermittelten Antrag auf übertarifliche Maß-

nahmen zur sozialverträglichen Begleitung der Reform der Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung des Bundes im Bereich des BMVBS hin bin ich im Einvernehmen mit dem 

BMF mit folgendem übertariflichen Vorgehen einverstanden.  

 

 

Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 15 Ü im Geschäftsbereich des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), deren Arbeitsverhältnis 

zum Bund vor dem 01.05.2013 begonnen hat und seither ununterbrochen fortbe-

steht, die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen und deren 

Arbeitsplätze in der Zeit vom 01.05.2013 bis zum 31.12.2023 aufgrund der Reform 

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  

- durch Auflösung oder Verkleinerung von Dienststellen oder  

- durch eine wesentliche Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer Dienst-

stelle einschließlich damit verbundener Umgliederung oder Verlegung 

verlagert werden oder wegfallen (nachfolgend betroffene Beschäftigte), bin ich im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen damit einverstanden, wenn 

folgende Maßgaben übertariflich Anwendung finden:  

BMVBS 
Referat Z 31 
 
Postfach 20 01 00 
53170 Bonn 
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1. Entgeltsicherung 

Verringert sich bei betroffenen Beschäftigten aufgrund der Umsetzung von Maß-

nahmen der WSV-Reform das Entgelt, wird eine nicht dynamische persönliche 

Zulage in Höhe der Differenz zwischen ihrem neuen Entgelt und dem Entgelt 

gewährt, das ihnen in ihrer bisherigen Tätigkeit zuletzt zugestanden hat. Als Ent-

gelt aus der bisherigen Tätigkeit werden die Entgeltbestandteile berücksichtigt, 

welche in die Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung nach § 21 Satz 1 

bis 3 TVöD einbezogen werden; dabei werden die nicht in Monatsbeträgen fest-

gelegten Entgeltbestandteile abweichend von § 21 Satz 2 TVöD als monatlicher 

Durchschnitt ihrer Summe, die in den vorhergehenden letzten zwölf vollen Ka-

lendermonaten (Berechnungszeitraum) zugestanden hat, gezahlt. Die Protokoll-

erklärung Nr. 1 zu § 21 Satz 2 und 3 TVöD gilt sinngemäß, die Protokollerklä-

rung Nr. 2 findet keine Anwendung und die Protokollerklärung Nr. 3 findet sinn-

gemäß nur Anwendung, soweit eine allgemeine Entgeltanpassung innerhalb des 

Berechnungszeitraums eintritt. 

 

Wird mit Beschäftigten auf deren Antrag nach Aufnahme der neuen Tätigkeit ei-

ne Teilzeitbeschäftigung vereinbart, verringert sich die persönliche Zulage ent-

sprechend.  

 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn Beschäftigte ihre Zustimmung 

zu einer Qualifizierungsmaßnahme verweigern oder diese aus einem von ihnen 

zu vertretenden Grund abbrechen. Die persönliche Zulage entfällt, wenn die/der 

Beschäftigte die Übernahme einer höherwertigen Tätigkeit ohne triftige Gründe 

ablehnt. Die persönliche Zulage entfällt ferner, wenn die/der Beschäftigte die Vo-

raussetzungen nach dem SGB VI für den Bezug einer ungekürzten Vollrente we-

gen Alters oder einer entsprechenden Leistung einer Versicherungs- oder Ver-

sorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzver-

sorgung erfüllt. 

 
 

2. Mobilitätsförderung 

 

a) Zusatzurlaub 

Betroffene Beschäftigte, bei denen wegen des Wechsels auf einen anderen 

Arbeitsplatz nach Maßgabe der Trennungsgeldverordnung sowie ergänzen-
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der Bestimmungen Trennungsgeld ohne Zusage der Umzugskostenvergü-

tung gewährt wird, erhalten während einer Dauer von maximal vier Jahren ab 

dem ersten Kalendervierteljahr nach dem Zeitpunkt der Versetzung einen 

Freistellungstag pro Kalendervierteljahr unter Fortzahlung des Entgelts nach 

§ 21 TVöD.  

Der Freistellungstag ist innerhalb des jeweiligen Kalendervierteljahres zu 

nehmen und ist nicht übertragbar. 

Betroffene Beschäftigte, die wegen des Wechsels auf einen an einem ande-

ren Dienstort gelegenen Arbeitsplatz mit Zusage der Umzugskostenvergü-

tung umziehen, erhalten für maximal ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Verset-

zung vier Freistellungstage unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD. 

Die Freistellungstage sind innerhalb des jeweiligen Jahres ab dem Zeitpunkt 

der Versetzung zu nehmen und sind nicht übertragbar.   

 

b) Pauschalierte Aufwandsentschädigung 

Zur Unterstützung der Besetzung von Arbeitsplätzen, die im Rahmen der 

WSV-Reform an andere Standorte verlagert werden, erhalten betroffene Be-

schäftigte, wenn  

 der neue Dienstort ein anderer als der bisherige Dienstort ist und  

 die bisherige Wohnung nicht im neuen Dienstort oder dessen Ein-

zugsgebiet liegt,  

eine nicht dynamische pauschalierte Aufwandsentschädigung von 400,-€ 

monatlich für die Dauer von vier Jahren beginnend mit der Entgeltzahlung 

des ersten Kalendermonats ab der Versetzung. Die pauschalierte Aufwands-

entschädigung kann einmalig erneut für vier weitere Jahre gewährt werden, 

wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 erneut oder weiterhin vorliegen.  

 

Eventuelle Ansprüche aus der Trennungsgeldverordnung oder dem Bundes-

umzugskostengesetz bleiben unberührt. 

Teilzeitbeschäftigte erhalten die die Zulage gem. § 24 Abs. 2 TVöD zeitratier-

lich. 

 

c) Mietkaution 

Betroffene Beschäftigte, denen eine Umzugskostenvergütungszusage erteilt 

wurde, haben Anspruch auf einen unverzinslichen Vorschuss in Höhe der zu 
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entrichtenden Mietkaution. Der Vorschuss ist in höchstens 20 gleichen Mo-

natsraten zu tilgen. Die Tilgung beginnt spätestens mit der Entgeltzahlung 

des zweiten Kalendermonats, der auf die Auszahlung des Vorschusses folgt. 

Lassen besondere Umstände die Tilgung als besondere Härte erscheinen, 

kann die Tilgungsrate für bis zu sechs Kalendermonate auf die Hälfte redu-

ziert werden oder für die Dauer von drei Kalendermonaten ausgesetzt wer-

den. 

 

 

3. Auswirkungen auf sonstige tarifliche Ansprüche 

Wechseln betroffene Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis im Tarifgebiet Ost be-

gründet wurde und die unter die Regelung des § 38 Abs. 1 Buchst. a TVöD fal-

len, auf Grund der Umsetzung von Maßnahmen der WSV-Reform nach einer vo-

rübergehenden Verwendung im Tarifgebiet West wieder in das Tarifgebiet Ost, 

gelten für sie die Regelungen für das Tarifgebiet West fort. 

 

Bei der persönlichen Zulage zur Entgeltsicherung nach Ziffer 1 und der pauscha-

lierten Aufwandsentschädigung zur Mobilitätsförderung nach Ziffer 2 Buchst. b 

handelt es sich um steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt. 

 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist jedoch nur die persönliche Zulage zur 

Entgeltsicherung nach Ziffer 1. Die pauschalierte Aufwandsentschädigung zur 

Mobilitätsförderung nach Ziffer 2 Buchst. b hingegen ist nach Abs. 1 Nr. 3 des 

Anhangs 1 Abschnitt VIII Ausführungsbestimmungen zu § 64 Abs. 4 Satz 1 der 

VBL-Satzung kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 64 Abs. 4 

Satz 1 VBL-Satzung.  

 

Die vorgenannten Entgeltbestandteile werden bei der Jahressonderzahlung (§ 20 

TVöD) sowie der Bemessung der Entgeltfortzahlung (§ 21 TVöD) berücksichtigt; 

und zwar als in Monatsbeträgen festgelegte Zulage i.S. des § 21 Satz 1 TVöD. 

Bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TVöD) wird nur die persönli-

che Zulage zur Entgeltsicherung nach Ziffer 1 berücksichtigt. 

 

 

Mein Einverständnis gilt für Maßnahmen, die für betroffene Beschäftigte im Rahmen 

der WSV-Reform bis zum 31.12.2023 erfolgen. Während der Geltungsdauer getroff-

ene Maßnahmen können nicht widerrufen werden.  
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Das Einverständnis gilt mit der Maßgabe, dass Haushaltsmehrforderungen nicht ge-

stellt werden und ggf. entstehende Mehrkosten im Einzelplan aufgefangen werden. 

 
Über den Umfang der gewährten Maßnahmen ist jährlich zu berichten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

elektr. gez. 

Bürger 
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